	Name des Betriebs:
	Betriebsanweisung

gemäß § 14 GefStoffV
	Stand: 06/2008

	Arbeitsbereich:


	Tätigkeit: Konservierung von Feuchtgetreide
	

	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	Luprosil mit 99,5 % Propionsäure

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Das Produkt verursacht schwere Verätzungen an Haut, Augen und Schleimhäuten.

· Das Produkt reagiert mit Laugen unter starker Wärmeentwicklung. Dämpfe bilden mit Luft explosionsfähige Gemische.

· Produkt nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht zusammen mit Laugen lagern. 

· Handhabung: Für ausreichend Frischluftzufuhr/Absaugung bei der Aufbringung auf das Futtermittel am Arbeitsplatz sorgen. Das Betreten Unbefugter während und nach der Behandlung ausschließen. Nicht mit anderen Produkten mischen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

· Atemschutz: Kombinationsfilter ABEK-P2

· Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

· Handschutz: Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk 

· Hautschutz: Schutzkleidung, Schutzstiefel, Gummischürze

Bei 99,5 % Propionsäure max. Transport von 333 L
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	VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112

	
	· Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. 

· Im Brandfall: Schutzausrüstung tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht. 

· Geeignete Löschmittel: Wasser, Trockenlöschmittel, Schaum, CO2
· Fluchtweg: 

· Unfalltelefon:

	ERSTE HILFE – Notruf 112
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	· Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen, gut nachspülen. Mit Polyethylenglycol 400 abtupfen. Steriler Schutzverband, Hautarzt 

· Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt hinzuziehen.

· Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen.

· Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Arzt hinzuziehen.

· Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort entfernen.
· Helfer: Auf Selbstschutz achten.

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
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	· Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage. Ungereinigte Verpackungen sind optimal zu entleeren und können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.
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